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Anordnung Maskentragpflicht ab Montag, 29. November 2021  

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte 

Liebe Schülerinnen und Schüler 
 

Die positiven Coronafälle steigen seit mehreren Wochen leider wieder stark an. Deshalb hat der Gesamtre-

gierungsrat für die Volkschule neue Massnahmen beschlossen: 

Ab Montag, 29. November 2021, gilt in den Innenräumen der Schule wieder eine generelle Masken-

tragpflicht.  

Einzig Kindergarten- und Schulkinder bis zur vierten Klasse sind von dieser Maskentragpflicht ausgenom-

men. Kinder ab der 5. Klasse sowie alle weiteren Personen müssen in der Schule wieder eine Maske tragen. 

Diese Massnahme ist vorläufig befristet bis am 24. Januar 2022 in Kraft. 
 

Die Schülerinnen und Schüler können die Masken kostenlos an der Schule beziehen. Das Tragen von eige-

nen Schutzmasken ist ebenfalls erlaubt. Aufgrund der epidemiologischen Situation sind Schulbesuche für 

Eltern und Angehörige aktuell nicht angezeigt. In dringenden Fällen ist ein Schulbesuch nach erfolgter Kon-

taktaufnahme mit der zuständigen Schulleitung unter Einhaltung der Maskentragepflicht der besuchenden 

Person möglich. 

Standortgespräche werden mit den geltenden Schutzmassnahmen (Maskenpflicht) weiterhin durchgeführt. 
 

Bereits in der vergangenen Woche ist das Vorgehen beim Ausbruchstesten angepasst worden. Ist ein Viertel 

oder mehr einer Klasse positiv getestet, ordnet die Schulleitung Fernunterricht an, bis die erste Ausbruchste-

stung stattgefunden hat und die Resultate vorliegen. Aufgrund der Zunahme an Covid-Ausbrüchen an Schu-

len dauert es z.T. länger, bis das Ausbruchstesten stattfinden kann. In der Regel besteht ein Ausbruchstes-

ten aus drei Tests im Abstand von jeweils vier Tagen. Dieses wird vom kantonsärztlichen Dienst angeordnet. 

Werden bei der ersten Ausbruchstestung weitere Schülerinnen oder Schüler positiv getestet, wird der Fern-

unterricht bis zur zweiten Testung fortgesetzt. Je nach Resultat werden vom Contact Tracing weitere Mass-

nahmen angeordnet. Eine Klassenquarantäne wird im Einzelfall geprüft und kann angeordnet werden, wenn 

die Hälfte oder mehr der Schülerinnen und Schüler positiv getestet sind. 
 

Wir setzen alles daran, die Schulen offen und den Präsenzunterricht weiterhin aufrechtzuerhalten. Gleichzei-

tig ist es unser grösstes Anliegen, die Gesundheit aller Schülerinnen und Schüler und des Schulpersonals 

bestmöglich zu schützen. Die Hygiene- und Abstandsregeln gelten nach wie vor. Falls Ihr Kind Krankheits- 

oder Erkältungssymptome zeigt, darf Ihr Kind die Schule nicht mehr besuchen und die Lehrperson ist zu in-

formieren. Bitte lassen Sie Ihr Kind testen und achten Sie darauf, dass Ihr Kind erst nach bestätigtem negati-

vem Corona-Test wieder Kontakte zu anderen Kindern oder Erwachsenen hat. Diese Tests, für die kein Zer-

tifikat ausgestellt wird, sind weiterhin gratis. Testorte sind auf www.be.ch/wo-testen-bern  aufgeschaltet. 
 

Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und Mitarbeit. Bei Fragen können Sie sich gerne bei der Schullei-

tung melden. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

K. Tobler    D. Sommer 

Schulleitung GOS 
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